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Sostschenko

Patent- und Papierlischweizer?
Es gibt, wie jeder auf- und senkrechte Eidgenosse weiß,
zwei Kategorien von Schweizern: die Patentschweizer
und die Papierlischweizer. Während die ersteren aus
alteingesessenen hiesigen Familien stammen und das
garantiert Vaterländische im Blut mitführen, sind die
letzteren im Grunde genommen nach wie vor fremde
Fötzel, auch wenn sie nach Erstattung einer Einkaufssumme

zum Bürgerbrief in den Confoederatio
helvetica gekommen sind. So wenigstens sehen es
unsere Währschaften, die an ihren Stammtischen zu
entscheiden pflegen, was schweizerisch und was
unschweizerisch sei. Wie werden sie über den Bundesrat

befinden, der die Einbürgerung erleichtern und
mithin für mehr Papierlischweizer sorgen will?
Junge Ausländer, die in der Schweiz aufgewachsen
sind, Staatenlose und Flüchtlinge, dazu die
ausländischen Männer und Kinder von Schweizerinnen
sollen zu diesen Privilegierten gehören. Steht da -
immer aus der Perspektive der Währschaften - nicht
eine Inflation zu erwarten, die des Landes Mark
verdünnt? Und ist den «Herren von Bern» nicht ins
Gesicht zu sagen, sie führten nichts anderes als
Kosmetik an der Ausländerstatistik im Schilde?
Nun, wer nicht unablässig von Schweizertum redet,
dafür aber einige Kenntnis geschichtlicher Entwicklung

dieses Landes hat, kann eigentlich nur feststellen,
daß die Zugewanderten, die hier seßhaft geworden sind,
zu unsern Aktivposten gehören. Auf sie war, wenn's
brenzlig wurde, auch mindestens so viel Verlaß wie auf
die Eingesessenen: Man sehe sich doch die Liste der
hiesigen Nazi-Parteigänger und späteren Landesverräter

an - nahezu lauter alte, gute, auf Hochglanz
polierte Schweizernamen. Mit den zwei Kategorien
von Eidgenossen sollte also nicht länger hausiert
werden: Der Eingebürgerte steht in den gleichen
Rechten und Pflichten wie wir, es ist nichts weiter als
vernünftigjungen Ausländern, die bei uns
aufgewachsen sind, den Weg zum hiesigen Bürgerbrief
zu erleichtern, und der Rest ist für sie und uns die
nämliche Bewährungsfragejenseits von Patent-
und Papierli-Schweizertum.
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